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Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl 2010 
am 14. März  2010 

 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! 
 
 

Aufgrund der bevorstehenden Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl  2010 möchten wir 
Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen. 
 
Anzahl der Wahlberechtigten in der Gemeinde Buch 
 
Anzahl der Wahlberechtigten:    446  80,22  % der Bevölk.  100,00  % 
Davon Frauen:   217  39,03  % der Bevölk.    48,65  % 
Davon Männer:   229  41,19  % der Bevölk.    51,35  % 
 
Einwohneranzahl:   556    
 
 
Wahlberechtigt sind alle Personen, deren Namen im abgeschlossenen Wählerverzeichnis enthalten 
sind. Die Auflage des Wählerverzeichnisses wurde gemäß den Bestimmungen des Wahlgesetzes 
kundgemacht. Gegen das Wählerverzeichnis wurden keine Einsprüche vorgebracht. Jeder 
Wahlberechtigte erhält die amtlichen Wahlunterlagen zeitgerecht an den Wohnort zugestellt 
(Wahlausweis und amtlicher Stimmzettel). 
 
Ausstellung von Wahlkarten 
 

Die Ausstellung einer Wahlkarte kann mündlich bis spätestens Freitag, den 12. März 2010 (12.00 
Uhr) beim Gemeindeamt beantragt werden. Schriftliche Anträge müssen hingegen bis Mittwoch, 
den 10. März bei der Gemeinde einlangen, damit noch Zeit für die Postzustellung besteht. Bei 
persönlicher Abholung der Wahlkarte kann dies natürlich ebenfalls bis zum 12. März 2010 (12.00 
Uhr) beim Gemeindeamt erfolgen. 
 
Wahllokal  
 
Als Wahllokal dient das Gemeindezentrum Buch (Schulungsraum). Das Wahllokal ist am 14. März 
2010 in der Zeit  von  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.  Die  Mitnahme  Ihres  Wahlausweises zur  
Wahl und die Bekanntgabe Ihrer „Wählerverzeichnisnummer“ beim Eintritt ins Wahllokal ist der 
flotten Abwicklung der Wahlhandlung sehr dienlich.  Herzlichen Dank! 
 
Wahlkommission für „Gehunfähige“  
 
Die Wahlkommission für Gehunfähige (besondere Wahlbehörde) wird am Sonntag, den 14. März 
2010, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr jene Personen aufsuchen, die eine Wahlkarte 
angefordert haben und selbst nicht zur Wahl im Wahllokal erscheinen können. (Bitte um 
verlässliche  und rechtzeitige Verständigung der Gemeinde) 
 
Zustellung der Wahlausweise und der amtlichen Stimmzettel 
 



Die Wahlausweise und die amtlichen Stimmzettel werden durch die Gemeinde Buch an alle im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis spätestens zum vierten Tag vor der Wahl 
(Mittwoch, den 10.03.2010) zugestellt.  Insofern ein Wahlberechtigter beispielsweise den 
Stimmzettel zu Hause liegen lässt wird diesem Wahlberechtigten im Wahllokal ein weiteres 
Stimmzettel-Exemplar ausgehändigt.  
 
Wahlvorgang - Stimmabgabe 
 
Jede im Wählerverzeichnis eingetragene Person erhält im Wahllokal durch den 
Gemeindewahlleiter ein leeres Wahlkuvert. In der Wahlzelle legt der Wahlberechtigte dann den 
ausgefüllten Stimmzettel in das Kuvert. Es kann dies der Stimmzettel sein, den der Wähler von zu 
Hause mitgebracht hat, oder den er dem im Wahllokal aufliegenden „Vorrat“ entnommen hat. 
 
Wahlinformationen aus Buch  
 
Unter der Rufnummer 05579/ 8212 – 15 ist das Wahllokal im Gemeindezentrum am 14. März 
2010  in  der  Zeit  vom  07.30  Uhr  bis 13.30  Uhr  erreichbar.   Weiters  können  Sie  dann am 10.  
März 2010 (nach Beendigung der Auszählung) unter der  „Gemeinde Buch – Bürgerservice-
nummer  8212 - 65“  das aktuelle Wahlergebnis gerne abrufen.  Dies ist ab dem Zeitpunkt  der 
erfolgten Stimmenauszählung (voraussichtlich ab etwa 14.30 Uhr) möglich. Ebenso können Sie 
dann das aktuelle „Bucher Wahlergebnis“  unter der  „Gemeindehomepage“  www.gemeinde-
buch.at  gerne abrufen. 
 
Für allfällig auftretende weitere Fragen rund um die Abwicklung der Bürgermeister- und 
Gemeindevertretungswahl 2010 steht Ihnen das Team im Gemeindeamt (Franz Martin, Belinda 
Paulak) jederzeit gerne zur Verfügung (auch außerhalb der Amtszeiten unter der Rufnummer 0664 
/ 837 6315).   
 
Machen Sie bitte von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! 
 
                  

Der Bürgermeister 
 


